
 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der Schwab-Feller AG 

CH - 3294 Büren an der Aare 

____________________________________________________________________________________________ 

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 

(1)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschliesslich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingun-
gen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.  

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen wer-
den, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.  

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Verkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, 
so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Be-
stimmung gilt eine Bestimmung als von Anfang an wirksam vereinbart, die der von den Vertragspartnern 
gewollten Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer Lücke. 

(4) Es gelten die Verkaufsbedingungen in der jeweils bei Vertragsschluss gültigen Fassung. Nachträgliche Ände-
rungen oder Ergänzungen dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen werden zum Vertragsbestandteil, wenn 
der Besteller nicht innert 30 Tagen seit Kenntnisnahme den geänderten Bestimmungen widerspricht. 

§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen  

(1) Ist die Bestellung als Antrag i.S.v. Art. 7 OR zu qualifizieren, so können wir diese innerhalb von 4 Wochen 
annehmen.  

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht oder (ohne vertragliche Grundlage) selber 
verwertet werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen Zustimmung. Auch alle nicht 
offenkundigen kaufmännischen und technischen Informationen, die durch die Geschäftsbeziehung bekannt 
werden, dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht oder (ohne vertragliche Grundlage) selber verwertet werden. 
Vom Besteller beigezogene Dritte sind entsprechend zu verpflichten.  

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen  

(1) Preise „ab Werk“ (EXW CH - 3294 Büren a.A., Incoterms 2020), ausschliesslich Verpackung; diese wird ge-
sondert in Rechnung gestellt.  

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe 
am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb 

von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir 
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % ̧ über dem jeweiligen Diskontsatz der Schweizerischen National-
bank p.a. zu fordern. Pro Mahnung werden zudem Mahngebühren in Höhe von CHF 20.00 in Rechnung ge-
stellt. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen 
geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungs-
verzugs kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

(5) Bei einem allfälligen Zahlungsverzug oder im Falle von Liquiditätsschwierigkeiten des Bestellers sind wir be-
rechtigt, für weitere Lieferungen Vorauszahlung zu verlangen resp. nur gegen Vorauszahlung zu liefern, auch 
wenn bei Vertragsabschluss andere Zahlungs- und Lieferkonditionen vereinbart wurden, ohne selber in Verzug 
zu geraten. 

(6)  Der Zahlungsverzug des Bestellers bewirkt das sofortige Fälligwerden sämtlicher unserer Forderungen diesem 
Besteller gegenüber. Das Nichteinhalten von Zahlungsbedingungen berechtigt uns zur Sistierung des Auftra-
ges und sämtlichen weiteren Aufträge des Bestellers. Weiter ermächtigt es uns zum Rücktritt sowie zur Gel-
tendmachung von Schadenersatz. Wir sind auch berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Sache vom 
Besteller herauszufordern, wenn diese vor Bezahlung des Kaufpreises in dessen Besitz übergegangen ist. Ein 
Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nicht.  

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, un-
bestritten oder von uns anerkannt sind. Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

  



 

 

 

§ 4 Lieferzeit  

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.  
(2)  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemässe Erfüllung der Ver-

pflichtungen des Bestellers voraus.  
(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, 

den uns entstehenden Schaden, einschliesslich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall 
geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Der Kaufpreis wird auch zur 
Zahlung fällig, wenn sich der Besteller in Annahmeverzug befindet.  

§ 5 Gefahrenübergang - Dokumente  

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ (EXW CH - 3294 
Büren a.A., Incoterms 2020) vereinbart.  

(2) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die 
insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.  

§ 6 Mängelgewährleistung 

(1) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlich geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäss nachgekommen ist. Wir sind berechtigt, die Mängelge-
währleistung zu verweigern, solange der Besteller seiner Zahlungspflicht nicht nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbe-
seitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen 
Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.   

(3) Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich 
diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger 
Weise die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller berechtigt, eine entsprechende Herab-
setzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. Jeder weitere Anspruch des Bestellers, insbesondere 
Wandelung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder eine Ersatzvornahme durch Dritte auf unsere Kosten, 
ist ausgeschlossen.  

(4) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus 
welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegen-
stand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermö-
gensschäden des Bestellers.  

(5) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigen-
schaft Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung geltend macht.  

(6) Sofern wir fahrlässig eine Hauptleistungspflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Er-
satzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungs-
frist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung geltend gemacht werden.  

(8) Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den Spezifikationen als solche bezeichnet werden.   

§ 7 Gesamthaftung  

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 Abs. (4) bis Abs. (6) vorgesehen, ist - ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen.   

(2) Die Regelung gemäss Abs. (1) gilt nicht für Ansprüche gemäss Produktehaftpflichtgesetz sowie für Fälle der 
Unmöglichkeit.   

(3) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.   

§ 8 Eigentumsvorbehalte  

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 
Wir sind zur Rücknahme der Kaufsache berechtigt, der Besteller zur Herausgabe derselben verpflichtet. Der 
Besteller ermächtigt den Lieferanten, auf Kosten des Bestellers die Eintragung des Eigentumsvorbehalts im 
amtlichen Register vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen.  



 

 

 
 
 
(2) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird 

die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für 
die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.   

(3) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmässig Miteigen-
tum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  

(4) Mit Abschluss des Vertrages tritt der Besteller seine Forderungen aus einem Weiterverkauf in jedem Fall an 
uns ab. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befug-
nis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen 
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäss nachkommt und 
nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazuge-
hörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

§ 9 Gerichtsstand - Erfüllungsort - Anwendbares Recht 

Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist Büren a. A. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller 
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen Recht 
unter Ausschluss der Bestimmungen des Internationalen Privatrechts (einzig Art. 116 IPRG, welcher eine aus-
drückliche Rechtswahl wie die vorliegende explizit zulässt, soll von diesem Ausschluss nicht betroffen sein) 
und unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts CISG.   

 

Stand: 30.09.2020 


